Stand: Mai 2009
Checkliste für Kneippheilbäder und Kneippkurorte
Prädikatsbezogene Angaben zu Kneippheilbädern und Kneippkurorten
A.
Allgemeine Angaben

B.
Beschreibung der artgemäßen Kureinrichtungen

C.
Anwendungsarten

D.
Heilanzeigen

E.
Kurortcharakter

F.
Anlagen
	Staatliche Anerkennung als Kneippkurort
	

	Staatliche Anerkennung als Kneippheilbad

Voraussetzung: 10jähriges, unbeanstandetes Bestehen als Kneippkurort [1.2.1.5 f]
	


A.
Allgemeine Angaben
	1. Seit wann bestehen Kneipp-Kureinrichtungen?
	

	2. Beschreibung der geographischen Lage und Umgebung
	

	3. Seit wann wird oder in welchem Zeitraum wurde eine ortsfeste Kurortklimastation betrieben?
	


B.
Beschreibung der artgemäßen Kureinrichtungen
	1. Einrichtungen, die sich auf die artgemäße Durchführung einer kurmäßigen Kneipptherapie eingestellt haben [1.4.4.2]

→ Kurheime, -pensionen, -hotels

→ Sanatorien, Fachkliniken

(bitte Anzahl der Patientenbetten angeben)
Feststellung der gesicherten Qualität aller Einrichtungen; regelmäßige protokollierte Zusammenkünfte aller Leistungserbringer (1.3.6)
	

	2. Durchführung der Kurtherapie durch in der Kneipp-Therapie ausgebildete Fachkräfte [1.4.3.5]

→ Kneippsche Bademeister/in

→ weitere spartenspezifische Berufsbilder

(bitte entsprechende Anzahl angeben)
	

	3. Niederlassung von mindestens einem kassenarztrechtlich zugelassenen Kurarzt, der mit der Physiotherapie nach Kneipp vertraut ist [1.4.3.5]
	
	Anzahl

	
	Wie viele Ärzte verordnen Kneippkuren?
	

	
	Wie viele Ärzte führen die Zusatzbezeichnung „Arzt für Naturheilverfahren“ oder ähnliche Zusatzbezeichnungen?
	

	
	Wie viele Ärzte sind Mitglieder des Kneippärztebundes?
	

	4. Zur Durchführung von Kneippkuren sind die Voraussetzungen für die Vermittlung des Prinzips der "fünf Heilfaktoren der Physiotherapie nach Kneipp" sicherzustellen [2.4]

a) Ordnungstherapie

b) Ernährungstherapie

c) Hydrotherapie

d) Bewegungstherapie

e) Phytotherapie
	

	5. Therapie-räume
	
	Einrichtung
	Anzahl

	
	Behandlungsräume für Kneipp'sche Anwendungen
	
	

	
	Wannen
	
	

	
	Gießräume (für Damen und Herren getrennt)
	
	

	6. Wandelhalle mit gedecktem Wassertretplatz sowie Wassertretstellen und Armbadeanlagen im Freien [1.4.3.5 / 1.4.4.2]

	

	8. Sind Wiesen für Taulaufen vorhanden?
	

	9. Veranstaltet oder gewährleistet die Kurverwaltung öffentliche Gymnastik?
	

	Nur für Kneippheilbäder:

	10. Räumlichkeiten, Ausstattung und Personal zur Vermittlung indikations-bezogener Ernährungs- und Diätprogramme [1.4.3.5]
	
	Einrichtung
	Anzahl / Beschreibung

	
	Räume
	
	

	
	Personal
	
	

	
	Leistungs-angebot
	
	

	11. Übungs- und Ruheräume für Entspannungstherapiekonzepte [1.4.3.5]
	

	12. Psychologische Begleitung der Kurpatienten [1.4.2]

(siehe Erläuterung auf der letzten Seite)
	


C.
Anwendungsarten

C. 1
Kneipp'sche Anwendungen

	Anwendung / Therapie
	Anzahl der Behandlungsplätze /  -kabinen

	
	

	
	

	
	

	
	


C. 2
Zusätzliches Therapieangebot (Massage, Krankengymnastik, Elektro-therapie)
	Anwendung / Therapie
	Anzahl der Behandlungsplätze /  -kabinen

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


C. 3
Besondere Gesundheitsangebote (Thalasso-Therapie, Ayurveda)

	

	

	

	


D.
Heilanzeigen
	1. Welche Heilanzeigen sollen geführt werden [1.8]?
(wissenschaftliche Anerkennung bitte beifügen)
	


E.
Kurortcharakter
	1. Kurpark; ausgedehnte Waldbereiche mit gekennzeichnetem Wegenetz (auch für Terrainkuren); Fahrradwege [1.4.3.5 / 1.4.4.2] 
(Bitte dokumentieren durch entsprechendes Kartenmaterial)
	

	2. Liegewiesen, Sport- und Spielangebote [1.4.3.5 / 1.4.4.2]
	

	3. Haus des Gastes als Kommunikations-, Informations- und Schulungszentrum [1.4.3.5] (speziell für Kneippheilbäder)
	

	4. Besteht ein Kneipp-Verein? Seit wann besteht er und mit welcher aktuellen Mitgliederzahl?
	

	5. Bestehen Möglichkeiten der Diätverpflegung? (Bitte benennen)
	

	6. Welche Maßnahmen sind zur Lärmverhütung und zum Schutz der Kurgastruhe getroffen worden?

(Lärmschutzverordnung bitte beifügen)
	

	7. Welche Anlagen bzw. Erweiterungs-bauten, die dem Kneipp-Kurortcharakter dienen, sind für die nächsten Jahre geplant? Sind die Maßnahmen finanziert, genehmigt und wann ist Baubeginn?
	


Anlagen / Wissenschaftliche Anlagen
	
	Vorhanden

(Kopien
beifügen)
	Nicht vorhanden
	Datum der Auftrags-erteilung

	Luft und Bioklima

	Erweiterte Klimaanalyse (über die therapeutische Eignung des Bioklimas und der Dosierungsmöglichkeiten der Klimareize) [3.2.1.7]

oder

Klimakontrollbegutachtung (alle 10 Jahre) [3.2.1.8]
	
	
	

	
	
	
	

	Luftqualitätsgutachten [3.2.2]

oder

Überprüfung der lufthygienischen Anforderungen nach Maßgabe der Vorbeurteilung (nach 5 Jahren) [3.2.2.7]

oder

Überprüfung der Luftqualität (nach 10 Jahren) [3.2.2.7 i.V.m. 3.2.2.4]
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Kneipptherapie

	Medizinisch-balneologisches Gutachten (über die artgemäße Durchführung von Kneippkuren und Feststellung der gesicherten Qualität von Kneippkuren) [4.5]
	
	
	

	Heilanzeigen

	Medizinisch-balneologisches Gutachten über die Heilanzeigen und Gegenanzeigen des Ortes [1.8]
	
	
	


…………………………………


………………………………
Ort, Datum





Stempel, Unterschrift

Erläuterung Psychologische Begleitung (s. Ziffer 1.4.1):
“Psychologische Begleitung“ bedeutet nicht zwingend die Notwendigkeit einer Psychotherapie und erfordert nicht den Einsatz von Psychotherapeuten. Die psychische Stärkung und Stabilisierung in der Krankheitssituation der Patienten kann auch durch entsprechend ausgebildete Angehörige verschiedener Sozialberufe oder der Seelsorge erfolgen.
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